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109; 113—116) finden fich auch die Beftimmungen darüber, wie die Koften der 
Neuanlage oder Erweiterung der Gräben eimfchließlich der Grabenbrücken, fo- 
wie die Koften der Unterhaltung aufzubringen find. 

Diejelben fallen denjenigen, welche von der Vorfluth Vortheil haben, nach 
Verhältnig diefes Vortheils zur Laft. Entjchädigung wird dem Verpflichteten 
im Falle des $ 104 a. a. D. nur fir die durch eine Grabenanlage oder Er- 
weiterung entzogene Bodenfläche, im Falle des $ 105 dagegen fir die gefammte 
durch die Aufnahme des Waffers eingetretene Werthverminderung des Grund: 
jtücls gewährt. 

Das BVorfluthsedift vom 15. November 1811 hat die landrechtlichen DVer- 
pflichtungen de3 Grumdeigenthümers auf den Fall, in welchem ihm ein Stauvecht 

zufteht, ausgedehnt und fie auch auf das auf anderen Grumdftücen ftehende 

Wafjer erjtreckt. 
Diefe erweiterten Verpflichtungen find indefjen nicht von dem PVrivatinterefje 

de3 Nachbarn allein, jondern von dem Vorhandenfein eines öffentlichen ntereffes 
abhängig gemacht, welches entweder Hinfichtlich der Bodenkultur oder der Schiff- 

fahrt obwaltet (SS 11, 13, 14 des Borfluthgeditts). Die Verpflichtung ent- 

jteht erft durch vorgängige Feitftellung der Verwaltungsbehörden (SS 15 bi3 20 

a. a. D.), e8 wird in jedem Falle Entjchädigung gewährt (SS 11—14 a. a. DO.) 
und der Betrag durch ein fehiedsrichterliches Verfahren feitgeftellt (SS 21—33 

a.a.D.). Duch Artikel 3 des Gefeßes vom 11. Mai 1853 (©. ©. ©. 182) 

haben die vorfjtehend angeführten Bejtimmungen infofern eine Ausdehnung er: 
halten, al3 die Entwäfjerung nicht nur mittelit offener Gräben, jondern auch ver- 
mittelft bedeckter Kanäle oder Nöhren (Drains) bewirkt werden fann. 

Durch S 68 des Zuftändigfeitsgefeßes vom 1. Auguft 1883 ift die Be- 
ichlußfafjung über Anträge auf Berfchaffung von Borfluth dem NKreis- bezw. 
Stadtausfchuß übertragen. Das fchiedsrichterliche Verfahren nach den Bejtim- 
mungen der SS 15 fgd. des DVorfluthsedifts ift auch auf die Fälle dev SS 103 
bis 109 und 113—116 Tit. 8 Th. I Allg. Landr. ausgedehnt. Gegen den Be- 
ichluß findet innerhalb zwei Wochen der Antrag auf mündliche Verhandlung im 
VBerwaltungsftreitverfahren ftatt. Gegen das Urtheil der erften Snftanz find die 

Nechtsmittel der Berufung an den Bezivksausichuß und der Nevifion an das 

Oberverwaltungsgericht gegeben. Beftimmungen über die Bildung von Schied3- 

gerichten enthalten die SS 69—71 des Zuftändigkeitsgejeßes. . 
Soweit die Verhältnifje dev Vorfluth auf privatrechtlichen Titeln beruhen, 

haben nach wie vor über diefelben die ordentlichen Gerichte zu befinden. 

II. Die Anterhaltung der WVafferläufe. 

Die Grimdlage für die Unterhaltungspflicht der Gewäfjer in den alten 
Provinzen des Preußifchen Staates bildet dev S 10 des Vorfluthgedifts vom 
15. November 1811, welcher beftinnmt, daß derjenige, dem die Unterhaltung eines 
Grabens oder Wafjerabzuges obliegt, zu defjen Auskrautung oder Räumung 
polizeilich) angehalten werden kann, jobald aus der Vernachläjfigung derjelben



— 426 — 

oder aus Mangel an der erforderlichen Tiefe Nachtheil für die Befier anderer 
Grundjtüce oder nußbarer Anlagen oder auch für die Gejundheit der Anwohner 
entjteht. Die Beitimmung, wann und wie die Ausfrautung oder Räumung be- 
wirkt werden fol, ift der alleinigen Kognition der Polizeibehörden anheim- 
gegeben. 

Die Geltung des $ 10 evftrect fi) auf alle natürlichen und Fünftlichen 
Wafjerzüge,?) fie. hat aber zur VBorausjegung das Vorhandenfein eines Unter- 
haltungspflichtigen. Die Frage, ob ein folcher vorhanden und wer als folcher 
zu betrachten ift, ift daher nach Maßgabe der allgemeinen und Iofalen Bejtim- 

. mungen für die verjchtedenen Arten der Gewäfjer und wiederum fiir jedes ein- 
zelne derjelben bejonders zu prüfen. 

Auszufcheiden find hier zumächjt Die öffentlichen Ströme, für welche eine 
Unterhaltungspflicht weder für den Staat, noch für fonftige Verfonen allgemein 
gejeglich begründet ift. Der Staat hat zwar nach $ 38 Tit. 15 Th. II des 
Allg. Landrechts das Necht auf die Nutungen der öffentlichen Ströme und ift 
nad) 8 79 Tit: 15 Th. Il a. a. DO. verpflichtet, für die zur Sicherheit und 
Bequemlichkeit dev Schiffahrt nöthigen Anftalten zu jorgen, eine weiter gehende 
Unterhaltungspflicht bejteht aber für ihn nicht.) Diefer anfcheinende Mangel 

macht fich thatfächlich nicht geltend, weil der Staat der aus jeinem KHoheits- 
rechte erwachjenden Berpflichtung zur Korreftion der öffentlichen Ströme in einer 

derart planmäßigen und technifch vollfommenen Weije genügt, daß damit auch) 

allen anderen hinfichtlich der Räumung diefer Ströme bejtehenden nterefjen 
entfprochen wird. 

Für die Privatflüfje trifft 8 7 des Gefeßes über die Benugung der Privat- 
flüffe vom 28. Februar 1843 die Beitimmung, daß die Uferbefiger da, wo nicht 
Brovinzialgefege, Lofalitatuten, ununterbrochene Gewohnheiten oder jpezielle Nechts- 
titel ein anderes vorjchreiben, zur Näumung des Flufjes injoweit verpflichtet 
find, al3- zur Beichaffung der Vorfluth nothwendig ift. Unter den hier ge- 
meinten Uferbefigewn find diejenigen zu verftehen, denen in $ 1 ein Nußungs- 
vecht gewährt wird. Steht ein Privatfluß im ausfchlieglichen Eigenthum eines 
dritten, jo it diefer väummmgspflichtig.?) Uferbefiger find die Eigenthimer der 
den Fluß begrenzenden Ufergrumdftücke, nicht diejenigen, denen nur ein Nuungs- 
vecht an diejen Grmdftücken zufteht.‘) Aus der Eigenfchaft des Preußischen 
Staates als Nechtsnachfolger des im Wege der Eroberung in den Bei des 
Weichjelgebietes gelangten deutjchen Nitterordens und der ebenfo auf ihn ge- 
folgten Polnischen Krone wird bei einer Neihe der Weftpreußifchen Privatflüffe 
das Alleineigenthum des Staatsfisfus von den Uferbefigern herzuleiten verfucht. 

Gräben und Kanäle, durch welche das Wajfer feinen ordentlichen und ge- 
a Ablauf Hat, find der Negel nach) in Gemäßheit des $ 100 Tit. 8 

3) Entf). d. D. B. ©. vom 30. Mai 1877 II 281. 
*) Bergl. Entieh. d. D.B. ©. vom 30. Mai 1877 II 284, vom 20. Februar 1893 

XXIV 253; vom 9. Novbr. 1896 Pr. VBerw. BL. Bd. XVILL 188 und Erlaß des Min. f.d. 

landw. Angel. vom 5. Dezember 1872 (Min.-Bt. f. d. i. ®. von 1873 ©. 45). 
?) Entfeh. des D. 3. ©. vom 24. März 1886 XIII 528. 
9, Entjd. d. D.3B. ©. vom 30. Juni 1889 XVII 259.
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Th. I Allg. Lande. von demjenigen zu unterhalten, auf dejjen Grumdftück fie fich 
befinden. Entjcheidend ift die Thatjache des Eigenthums. Der Zweck und die Anlage 
de3 Grabens, jowie die Berjon des Anlegenden kommen hierbei nicht in Betracht.”) 

Der Umfang der den Pflichtigen aus S 10 des Vorfluthsedikts erwach- 

jenden Pflicht bedarf infofern feiner Erläuterung, als diefelbe in der begrifflich 

nicht zweifelhaften Auskrautung befteht. Dagegen ift der Begriff der Räumung 
bei dem. Mangel einer allgemein gejeglichen Definition nach den in den einzelnen 
Theilen des Staates geltenden Spezialgejegen zu beurtheilen.‘) Für das Weichjel- 

gebiet find allgemeine Beftimmungen diefer Art nicht vorhanden. m Allge- 
meinen bezw. in Ermangelung erweiternder oder einjchränfender Sonderbejtin- 

mungen tft unter Räumung die Befeitigung der das normale Bett eines Wafjer- 
laufs beengenden Hindernifje, fowohl der natürlich entjtehenden (Berfandung, 

° Verjchlammung, in den Fluß hineinvagende Bäume u. j. w.) einfchließlich der 
Alluvionen, joweit e8 die durch das Gefeg gejchüßten ntereffen verlangen, als 
der vorfäßlich gejchaffenen, wie der Abdämmung des Wafjerlaufes?) zu verjtehen. 

Die Befeitigung einer Stauanlage fällt nicht unter den Begriff der Aäumung, ') 
auch nicht die Befeitigung der Eisdecke eines zugefrorenen Wafjerlaufs.'') ALS 
Näumung ift auch nicht eine Erweiterung des Wafjerlaufs über jein normales 

Profil hinaus oder eine Verlängerung desjelben anzufehen.'?) Das Gleiche gilt 

von einer Kanalifirung und von der Herftellung von Klärungs- und Desinfektiong- 
anlagen."?) 

Der Begriff der Räumung jeßt voraus, daß der betreffende Wafjerzug als 
folcher itberhaupt noch befteht und Lenntlich ift, die Wiederherftellung eines jeit 
längerer Zeit bereit3 eingegangenen Wafjerlaufes kann daher von der PBolizei- 
behörde nicht gefordert werden. Auf der anderen Seite ftehen Flüffe, die früher 
ichiffbar gewejen find, die Schiffbarkeit aber dauernd verloren haben, den übrigen 

PBrivatflüffen auch infofern gleich, als es fich um die Pflicht zu ihrer Näus 
mung handelt." Hinfichtlich des Zweckes, für welchen die Räumung verlangt 

werden Fan, enthält dev $ 7 des Gefeges vom 28. Februar 1843 infofern eine 

Beichränkung gegen $ 10 des Vorfluthseditts, als diefes die Forderung der 

Käumung auch im fanitären Intereffe zuläßt, während die Näumungspflicht aus 
$ 7 gefundheitspolizeilichen NRückfichten nur infoweit Rechnung tragen darf, als 

diefe mit Verfchaffung der Vorfluth zufammenfallen.'°) 

?) Gntj. d. D. B. ©. vom 19. Dftbr. 1896, Pr. Verordn.-Bl. Bd. XVII ©. 108. 

s) Entf. d. D. 3. ©. vom 6. Febr. 1888 XVI 313 und Rumderlaß des Minifters 

für Sandwirthfchaft, Domänen und Forften, betreffend die Vorbeugung von Hochwailer- 

ichäden vom 23. Dftober 1897. — M. BL. f. d. 1. ®. ©. 279 — unter Nr. 3. 

%) Entf. d. D. B. 6. vom 14. Novbr. 1878 IV 270; vom 6. April 1883 IX 257; 

vom 5. Kanuar 1891 XXI 310. 

19) Gntfch. d. DO. B. ©. 27. März 1878 III 230. 
11), Ent. d. D. 2. ©. 20. März 1879 V 250. 

12) Entf. d. D.%. ©. 9. Sebruar 1878 IIL 217. 

13) Gntjch. d. D. B. ©. vom 2. Januar 1888 XVI 321. 

2) Gntfeh. d. D.B. ©. vom 5. Januar 1898 XXXII 801. 

15) Gntjeh. d. DO. 2. ©. vom 19. Mai 1884 XI 244. 

16) Gntfeh. d. D. B. 6. vom 3. Dezember 1885 XII 303.
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Die Volizeibehörde ift berechtigt, ihre auf die Räumung bezüglichen Anz 
ordnungen jowohl durch Verfügung im Einzelfall, wie durch Erlaß von Polizei- 
verordnungen vorzufchreiben. Hält fie es für erforderlich, eine Kartirung und 
Nivellivung eines Wafferlaufes als Unterlage für eine Fünftig zu treffende 
Näumungsanordnung ausführen zu laffen, jo fallen die hierdurch erwachjenden 
Koften der örtlichen Bolizeiverwaltung zur Lajt.'‘) 

Was den Schuß der Ufer angeht, jo ift nach 8239 Tit. 9 Th. I des 
Algen. Lande. jeder Uferbefiger befugt das Ausreißen des Stromes durch 
zwecfdienliche Uferbefeftigungen zu verhindern. 

Nach dem nur auf öffentliche Flüffe bezüglichen $ 63 Tit. 15 Th. II des 
Allg. Landr. müffen „ordinäre Befeftigungen“ der Ufer der Regel nach von den 
Ufereigenthümern unterhalten werden. Diefe VBorjchrift ift imdejfen von 
geringer Bedeutung, da fie fich nur auf bereit3 vorhandene Uferbefejtigungen bes 
zieht und der Uferbefiger fich auch diefer befchränkten Verpflichtung dadurch ent- 
ziehen fann, daß er den ihm gehörigen Uferftreifen derelinquirt. Bei der elemen- 
taren Gewalt des Hochwafjers und der Eisgänge werden auch private Uferbefiger 
jelten in der Lage fein Schuganlagen für ihre Grundftüce aus eigenen Mitteln 
zu errichten und zu erhalten .und wird die Aufgabe den privaten Grundftücen 
bei Ausführung der Steombauten nach Möglichkeit einen nachhaltigen Schuß zu 

gewähren, immer mehr dem Staate oder größeren jtaatSjeitig geregelten Ber- 

bänden zufallen. 
Inwieweit bei Brivatflüffen die Erhaltung und Wiederheritellung der Ufer 

von den Näumungspflichtigen als eine unter $ 7 des Gejeßes vom 28. Februar 
1843 fallende Bfiicht gefordert werden kann, hängt davon ab, ob die aus der 
Bejchaffenheit des Ufers erwachjenen Unzuträglichkeiten fich al eine Vorfluths- 
behinderung darjtellen. Soweit dies der Fall ift, Fönnen auch vorbeugende Maß- 
nahmen gefordert werden. Die Wiederherjtellung zerjtörter oder befchädigter 
Ufer behufs Abwendung von Hochwafjergefahren und Weberjchwemmungen fällt 
nicht unter den Begriff der Räumungspflicht.") Die Wafjerabführung darf 
auch bei den PBrivatflüffen durch Uferbauten nicht verfchlechtert werden. (8 99 _ 
Tit. 8 Th. I Allg. Landr.) 9). 

Bejondere Beftimmungen bejtehen binfichtlich der Unterhaltung der im 
Bereiche von Deichverbänden belegenen Waflerläufe. Schon die älteren 
Ordnungen md Willfüven, welche die Deichverwaltung und Unterhaltung 
vegelten, zogen auch die Hauptgräben in das Gebiet ihrer Wirkjamfeit 
hinein. So behandelt die Damm-Ordnung für die Marienwerderfche Niederung 
vom 30. März 1755 im Kapitel VIL die Wafjerlofungen oder Hauptgräben und 

unterjtellt diefe der Aufficht des Dammmeifters und ver Nelterleute, welche fie 
zweimal im Jahre unter Zuziehung des Schulzen jchauen und die Abjtellung der 

') Bergl. Erlaß des Mintt. f. d. Iandw. Angel. vom 28. Septbr. 1856 (M.B. f. 
d.i. B. ©.264). Entjch. des D.B. &. vom 20. März 1879 11250. Entfch. des D.B.G. vom 
3. April 1882 VII 223. Cntjch. des D. 3. ©. vom 26. Juni 1897 (Pr. Berw. Bl. XIX 
S. 29). 

1°) Aumderlaß d. M. fir Landıw., Dom. u. Forften, betr. die Vorbeugung von Hod)- 
wafjerjchäden, vom 23. Dftbr. 1897 (M. BL. F. d. i. ®. ©. 279 unter Nr. 3).
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vorgefundenen Mängel verfügen follten. Die $$ 11, 12 und 15 des Deichgejeges 
vom 28. „Januar 1848 bieten die Handhabe die Deichverbände außer zur Ex- 
richtung und Unterhaltung von Deichen auch zur Herftellung und Unterhaltung 
anderweiter mit den Deichen in unmittelbaren Zujammenhange ftehender Siche- 
rungs- und Meliorations-Anlagen zu verpflichten. Dem entjprechend werden 
auch in dem durch den Allerhöchiten Erlaß vom 14. November 1853 mitgetheilten 
Normalftatut für künftig zu erlaffende Deichitatute (G. ©. ©. 935) Beitimmungen 
über die Behandlung der in dem Deichbezixfe vorhandenen Hauptgräben getvoffen, 
deren Stellung unter Schau hierbei vorausgejegt wird. 82 a. a. ©. nennt 
unter den von dem Verbande zu unterhaltenden Anlagen außer den Deichftrecten 
Hauptgräben, Schleufen, Brücen u. f.w. $ 19 a. a. DO. jchreibt vor, daß an 

jedem Borde der unter Schau geftellten Hauptgräben zwei Fuß unbeadert und 
mit Weidevieh verjchont bleiben müfjen, (c) daß innerhalb drei Fuß von jeden 
joldden Grabenborde Bäume und Hecden nicht gepflanzt oder geduldet werden 
dinfen (d) und daß die Eigenthümer der Grumdftüce an den Hauptgräben bei 
deren Räumung den ihnen eigenthümlich zufallenden Auswurf auf ihre Grund- 
ftücke aufnehmen und binnen der dort gejegten Friften bis auf eine Nuthe Ent- 
fernung vom Graben fortjchaffen müfjen. (e) Da die Beitimmungen des Normal 
ftatuts nicht nur für neu zu errichtende Deichjtatute obligatorifch find, fondern 
auch bei der Umarbeitung der Statute vorhandener Verbände zu Grunde gelegt 

werden müfjen, jo finden fich die Vorjehriften über die Unterhaltung und Be- 
auffichtigung der wefentlichen Wafjerzüge und Gräben innerhalb der Deich 

verbandsgebiete durch die Organe der Deichverbände in fajt allen Statuten der 
leßteren. 

Ein wejentliches Mittel für die Meberwachung der nicht öffentlichen Ge- 
wäfjer bildet die regelmäßige Schau derjelben durch ftändige, mit wafjerpolizei- 
lichen Befugniffen ausgeftattete Schaufommiffionen. 

Die Beftellung derfelben gründet fich auf den $ 78 der Feldpolizeiordnung 
vom 1. November 1847 (G. ©. ©. 376), welcher bejagt: 

„wo ein Bedirfniß dazu obwaltet wegen der Näummg und Inftandhaltung 
von Brivatflüffen und Gräben und zu dem Ende wegen Beitellung von Schau: 

vichtern und der denfelben beizulegenden Auffichts- und Strafbefugnifje bejondere 

Ordnungen oder Statuten abzufajjen, kann dies auf dem im $ 25 bezeichneten 
Wege unter Beftätigung der Negierung mit verbindlicher Kraft gejchehen”. 

Die auf diefer Grundlage zu erlaffenden Lofalordnungen ftellen Bolizeiverord- 
nungen dar, für ihren Exlaß find daher gegenwärtig die Vorfchriften der SS 5 
fgve. des Gejeßes über die Bolizeiverwaltung vom 11. März 1850 (©. ©. ©. 265) 
formell maßgebend. Ar die Stelle des im $ 25 erwähnten Landraths 1jt die 

Ortspolizeibehörde getreten, Schauprdnungen für mehrere Gemeinden exläßt der 
Negierungs-Präfident. 

Den Schaurichtern fteht eine jelbjtändige Amtsgewalt zu, welche ihnen die 
Befugniß zum Erlaß polizeilicher Näumungsanordnungen gewährt.'”) 

19) Entf). d. D. B. ©. vom 28. Yebr. 1895 XXVIL 278. Min.-Exl. vom 23. DE 

tober 1897 (M. BL. f. d. i. B. ©. 279 unter Nr. 2). 
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Die Ausübung der wafferpolizeilichen Befugnifje der ordentlichen Ortspolizei- 
behörde fann an die gutachtlichen Aeußerungen von Schaufommifftionen nicht ge 
bunden werden. ?®) f 

Das Verfahren, welches hinfichtlich der Anordnungen der für die Wahr- 
nehmung der Wafferpolizei zuftändigen Behörde, die fich auf die Näumung von 
Gräben, Bächen und Wafferläufen bezw. auf die Aufbringung oder Bertheilung 
der dazu erforderlichen Koften beziehen, Pla greift, wenn die manfpruch- 
genommenen gegen diejelben Einjpruch erheben, hat feine. Negelung in S 66 des 
HYuftändigfeitsgejeges vom 1. Auguft 1883 gefunden. Der als Rechtsmittel zu- 
läffige Einfpruch findet binnen zwei Wochen an die Wafjerpolizeibehörde jtatt, 

welche die angefochtene Anordnung erlaffen hat. Dieje hat über den Einjprucd) 
zu bejehließen, ihr Beichluß kann mittelft Klage im Verwaltungsitreitverfahren 
angefochten werden. Die Klage ift, joweit der nanjpruchgenommene zu der 
ihm sangefonnenen Leiltung aus Gründen des öffentlichen Nechts jtatt feiner 
einen Anderen für verpflichtet erachtet, zugleich gegen diefen zu richten. Wird 
ein Drittverpflichteter nicht benannt bezw. beflagt, der Kläger hat aber feine 
jonftigen gegen die Zuftändigfeit der Behörde oder die Nothwendigfeit der 
Räumung u. f. w. gerichteten Einwendungen geltend gemacht, jo muß die Ab- 

weifung der Klage ausgejprochen werden. Verpflichtungen eines Dritten, welche 
lediglich privatrechtlicher Natur find, begründen feine Klage im Berwaltungs- 
jtreitverfahren, fondern nur einen eventuell im PBrozegwege vor den ordentlichen 

Gerichten durchzuführenden Anjpruch auf Schadenserfag.?') Auch im MWebrigen 
unterliegen Streitigfeiten der Betheiligten darüber, wen von ihnen die öffent 
lich-vechtliche Verbindlichkeit zur Räumung von Gräben oder fonftigen Wafjer- 
(äufen obliegt, der Entjcheidung im Verwaltungsftreitverfahren. 

Die Boltzeibehörden find nicht zuftändig, die Räumung von Wafferläufen 
im Sintereffe der Schiffahrt aufzugeben,?) fie find auch nicht befugt, die ftreitige 
Näumungslaft unter den Betheiligten für die Zukunft zu vertheilen,?®) vielmehr 
fann die Näumung ftetS nur für den Einzelfall angeordnet werden.) Führt 
eine polizeiliche Räumungsanordnung in Folge ihrer Ausführung den Grund- 
jtücken dritter PBerfonen Wafjer zu, jo find auch diefe zur Anfechtung auf dem 
Wege des 8 66 berechtigt.) Die Klagen der bei der Erhaltung der Vorfluth 
Betheiligten gegen die zur Grabenunterhaltung Verpflichteten fünnen feine Ent- 
jceheidung der Frage, ob und wie zu räumen tft, ewzielen, jondern nur auf die 
Anerkennung der öffentlich-vechtlichen Räumungsverpflichtung gerichtet werden, 
da die Entjcheidung darüber, ob und wie geräumt werden muß, dem polizei 
lichen Gebiete angehört.) Die Klage geht auch nicht gegen denjenigen, der ein 
zu befeitigendes Abflußhinderniß hergeftellt hat.?”) 

) Entf. d. D.B. ©. vom 9. Juli 1894 XXVI 249. 

7) Bergl. Entich. d. D. 3. G. vom 29. Dftober 1894. Nr. III 1175. 

®) Gntfeh. d. D. 8. &. vom 30. Mai 1877 II 281. 
>) Gntjch. d. DO.Q. ©. vom 29. September 1885. XII 805. 
>) Entidh. 8. D. B. ©. vom 9. Zuli 1894 XXVI 249., 

>) Entje. d. DO. B. ©. vom 9. Februar 1878 III 217. 
>», Entfch. d. DO. B. ©. vom 4. Mai 1893 XXV 282. 
>”) Entjeh. d. ©. B. ©. vom 3. Oftober 1895 XXVIIL 278.
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Die Beltimmung in $ 7 Abj. 2 des Gejeges über die Benußung der 
Privatflüffe vom 28. Februar 1843, wonach bei einem Streit über die Näumungs- 
pflicht unter den Betheiligten die Näumung einftweilen nad) Maßgabe des Be- 
fisftandes zu bewirken ift, ift durch den $ 66 aufgehoben. Auf den Belißjtand 
fommt e3 nicht an und eine vorläufige Verpflichtung zur Räumung mit Rück 
ficht auf denfelben giebt e3 nicht mehr.?®) 

Auf öffentliche Flüfje bezieht fich der S 66 überhaupt nicht, ihre Räumung 
fan daher auch nicht auf Grund diefes Paragraphen dem Fiskus gegenüber 
erzwungen werden.??) | 

Nicht unter die Bejtimmungen des $ 66 fallen nach Abjat; 6 desjelben die 
Gräben, Bäche und Wafferläufe im Bezirke eines Deichverbandes. Diefe Aus: 
nahmebejtimmung unterftellt indejjen die innerhalb eines Deichverbandsgebietes 
vorhandenen Gewäfjer der bezeichneten Art nicht fehlechthin Lediglich wegen ihrer 
Belegenheit der Zuftändigkeit der mit der Ausübung der örtlichen Deichpolizei 
betrauten Dxgane des Deichverbandes. CS gilt dies vielmehr nur für die- 
jenigen Wafferläufe, deren Unterhaltung und Beauffichtigung durch gefegliche 

oder jtatutarifche Vorfchriften ausdrücklich den Organen des Deichverbandes zu- 
gewiejen ift.?%) (Siehe das Nähere unter „Deichbauten“. 

IV. Die Shuß- und Hegulitungsbauten. 

Das Allgemeine Landrecht ftellt in $ 79 Tit. 15 Th. IT den Sab auf, 
daß der Staat gegen die ihm zufommende Nutung der fehiffbaren Gewäfler 

verpflichtet 1jt, für die zur Sicherheit und Bequemlichkeit der Schiffahrt nöthigen 

Anftalten zu forgen. Diejfe Bejtimmung formulivt Lediglich eine dem Staate 

aus feiner Zandeshoheit begriffsmäßig zufallende Aufgabe, ein im Wege polizei- 
licher Anordnung oder gerichtlicher Klaganftellung verfolgbares Recht erwächit — 
von bejonderen Titeln abgefehen — aus $ 79 für einen Dritten nicht, es fteht 
nur negativ feit, daß amderweite PVerjonen oder Verbände nach allgemeiner 
Nechtsregel für die Negulivung der öffentlichen Ströme nicht in Anfprnch ge 

nommen werden fönnen.?') Die Strompolizei ift Sache der Landespolizeibehörde, 

welche auch für die Meberwachung der öffentlichen Ströme in gefundheitspolizei- 
licher Beziehung, die Fernhaltung der dem Bublitum nachtheiligen Verunreini- 
gungen und die Beltimmung über die Benugung der Ströme zur Aufnahme 
unveiner Abflüfjfe zuftändig it. Die Durchführung der Strom= und Ufer-Bauten 
im Wege der Aufjtellung fyitematischer Regulirungspläne hat exit jeit dem Ende 
der fiebziger Jahre begonnen; die Grundlage für die Negulivung der Weichjel und 
die Bewilligung der hierfür erforderlichen Mittel bilden die nachftehenden, dem 

Landtage der Monarchie vorgelegten Denkfchriften, in welchen die betreffenden, 

2°) Gntjch. d. DO. B. G. vom 25. September 1897 XXXIL 266. 
>») Entjeh. d. DO. 3. &. vom 20. Februar 1895 XXIV 280. 

>), Entfch. d. D.B. G. vom 20. Februar 1893 XXIV 250, vom 19. September 1895 
XXVIII 262, vom 13. Januar 1896 XXIX 272. 

>) Entjch. d. DO. 3. ©. vom 26. September 1888 XVIL 291.


